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 Anzahl Austritte Akutgeriatrie 2008: 779
Verstorbene 31 (4%)

Zum Sterben in der Klinik: Fakten
Quelle: retrospektive Analyse der Todesfälle in der
Klinik für Akutgeriatrie des Stadtspitals Waid – Dr. Grob

 Durchschnittsalter der Verstorbenen: 84.4 Jahre

 Hospitalisationsdauer der Verstorbenen: 29.8 Tage
Durchschnittliche Dauer des Sterbens: 7.8 Tage

 Anzahl aktiver Diagnosen bei Todeseintritt: 6.9
Todesursachen: Tumorleiden: 8

Herz-Kreislauferkrankungen: 10
Versagen anderer innerer Organe: 3
Neurol. Erkrankung: 2
Infektiologisches Leiden: 6

Anderes: 2 (agT, Dialyseabbruch)

 Autopsierate: 5/31 (16%)

 Mittlerer Charlson-Index: 5.61
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Sterbens-Verläufe
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Entscheidungen am Lebensende

11 x Kombination

Patientenverfügungen

 Spielen aktuell eine untergeordnete Rolle
3/31 = 10%

Wenn sie vorliegen, sind sie oft nicht sehr
hilfreich.

 Ein Beispiel



Gültigkeitsbereich

Handlungsanweisung

Definition von
Bezugspersonen

Diese Patientenverfügung gilt namentlich für folgende mögliche Situationen:
• Die elementaren Lebensfunktionen sind durch Krankheit oder Unfall so schwer

beeinträchtigt, dass das Leben nur durch dauernden Einsatz intensivmedizinischer.
Massnahmen aufrechterhalten werden kann.

• Das Gehirn wurde so schwer geschädigt, dass die Möglichkeit zu jeglicher
Kommunikation, also auch der nonverbalen, mit meinen Mitmenschen auch
für die Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr gegeben ist.

Das behandelnde Team verzichtet auf alle diagnostischen und
therapeutischen Massnahmen im Dienste der Lebensverlängerung.
Aussichtslos gewordene Massnahmen wie Beatmung, medikamentöse
Kreislaufunterstützung, Antibiotika oder Nierenersatzverfahren werden
abgesetzt oder gar nicht eingesetzt.



Traf nie zu:
„dauernder Einsatz

intensivmed.
Massnahmen“

Traf nie zu: „persist.
schwerer

Hirnschaden“:
Kommunikations-

fähigkeit fluktuierend

Selbstverständlich-
keiten resp.

WZW-Kriterien
widersprechend

Wichtig: Präterminale
Änderung

 Zum Beispiel:

Patientenverfügung bedingt hilfreich, weil:

 Formal Bedingungen nicht zutrafen:
* dauernder Einsatz intensivmed. Massnahmen
* schwere persist. Hirnschädigung mit Unfähigkeit

zur Kommunikation
-> „Worst-Case-PV“

 Selbstverständlichkeiten gefordert wurden
(Schmerz- und Beruhigungsmittel grosszügig dosiert,
auch wenn lebensverkürzender Effekt)

 Palliative und kurative Therapien nicht klar abzugrenzen sind
(Bsp: Antibiotika, Magenspiegelung und
Clipping blutender Gefässe)

Fazit: Patientenverfügung hat an der Strategie nichts geändert,
war aber wertvoll, weil indirekt eine pers. Werthaltung vermittelt
und Bezugspersonen definiert wurden.



Patientenverfügungen:
Persönliches Fazit

PV machen dann Sinn und sind hilfreich in der Behandlung:

Wenn das zu Verfügende im Erlebnishorizont des Patienten
liegt resp. wenn Zukunft absehbar wird.

Wenn weniger Einzelinterventionen adressiert werden,
sondern Werte-Haltungen vermittelt werden.

Wenn Ziel der Behandlung erwähnt wird.

Wenn PV nicht nur negativ („was will ich nicht….“) sondern auch
positiv formuliert ist.

 Im Kontext des neuen Erwachsenenschutzgesetzes wird ihre
Bedeutung zunehmen, da die Entscheidungsbefugnis zu den
Bezugspersonen verschoben wird. Diese können/wollen oft
diese Verantwortung nicht a priori übernehmen.

 Man kann auch ohne PV gut und würdig sterben.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!


